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 Veröffentlicht am 09.08.2011

Norm

UrhG §15

Rechtssatz

Eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung eines Werks liegt schon dann vor, wenn eine sinnliche

Werkwiedergabe dadurch möglich ist, dass ein auf eine Website eingestelltes Lichtbild, auf dem das mitabgebildete

Werk infolge seiner geringen Größe zunächst nicht zu erkennen ist, mittels „Mausklick“ vergrößert dargestellt werden

kann.

Entscheidungstexte

4 Ob 101/11y

Entscheidungstext OGH 09.08.2011 4 Ob 101/11y

Veröff: SZ 2011/103
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